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Tag der Veröffentlichung: 8. November 2016 

Zweite Satzung zur Änderung 

der Studien- und Prüfungsordnung 

für den Studiengang 

Rechtswissenschaft 

an der Universität Bayreuth 

Vom 20. Oktober 2016 

Auf Grund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 58 Abs. 2 und Art. 61 Abs. 2 Sätze 1 

und 2 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) sowie § 38 der Ausbildungs- und Prü-

fungsordnung für Juristen (JAPO) erlässt die Universität Bayreuth folgende Änderungssatzung: 

§ 1 

Die Studien- und Prüfungsordnung für den Studiengang Rechtwissenschaft an der Universität 

Bayreuth vom 15. März 2016 (AB UBT 2016/023), geändert durch Satzung vom 25. August 2016 

(AB UBT 2016/053), wird in § 5 Abs. 2 wie folgt geändert: 

1. In Nr. 1 wird nach dem Wort „Rechtsvergleichung“ der Passus „(Comparative Law)“ einge-

fügt und vor dem Wort „Verbraucherkollisionsrecht“ wird der Passus „EMRK,“ eingefügt. 

2. Nr. 3 erhält folgende neue Fassung:  

„3. Unternehmen, Kapital & Strukturierung  

Personengesellschaftsrecht, Kapitalgesellschaftsrecht, Europäisches Unternehmens-

recht (European Company Law), Unternehmensnachfolge, Kapitalmarktrecht (Capital 

Markets Law), Konzernrecht, Umwandlungsrecht, Unternehmensfinanzierung (Corpo-

rate Finance), M&A-Transaktionen (M&A transactions)“ 

3. In Nr. 4 wird nach dem Passus „Europäisches Unternehmensrecht“ der Passus „(European 

Company Law)“ eingefügt. 

4. In Nr. 5 wird nach dem Passus „Europäisches Unternehmensrecht“ der Passus „(European 

Company Law)“ eingefügt. 

5. In Nr. 7 wird vor dem Wort „Kartellrecht“ der Passus „Deutsches und Europäisches“ einge-

fügt und nach dem Passus „Recht der Neuen Medien“ wird der Passus „, Praktische Fall-

beispiele“ angefügt. 
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6. In Nr. 8 wird nach dem Wort „Regulierungsrecht“ das Komma gestrichen und der Passus 

„insbesondere TK-Recht“ wird in Klammern gesetzt. 

§ 2 

Diese Satzung tritt am 21. Oktober 2016 in Kraft. 

Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses der Hochschulleitung vom 11. Oktober 2016, des 

Einvernehmens des Bayerischen Staatsministeriums für Justiz vom 10. Oktober 2016 und 

der Genehmigung des Präsidenten der Universität Bayreuth vom 19. Oktober 2016,  

Az. A 4129/2 - I/1a. 

Bayreuth, 20. Oktober 2016 UNIVERSITÄT BAYREUTH 
 DER PRÄSIDENT 
 
 
 
 Professor Dr. Stefan Leible 

Diese Satzung wurde am 20. Oktober 2016 in der Hochschule niedergelegt. Die Niederlegung 

wurde am 20. Oktober 2016 durch Anschlag in der Hochschule bekannt gegeben. Tag der Be-

kanntmachung ist der 20. Oktober 2016. 


